
Beschlussvorlage wurde geändert  

 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Personalangelegenheiten 08.04.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss  für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 

21.04.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Hauptausschuss 22.04.2015 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 29.04.2015 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Umsetzung Notfallsanitätergesetz 
  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Der Stadtrat beschließt die Erweiterung des Stellenplans 2015 um vier Stellen, befristet bis 
31.12.2020: 
 

Amts-/Funktionsbezeichnung Besoldungsgruppe 
Entgeltgruppe 

Anzahl der Stellen in 
VZS 

Praxisanleiter/in 
(Hauptbrandmeister) 

A9 1,000 

Rettungsassistent/in E6 3,000 

 
 
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2015/00664 
Datum:   22.04.2015 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:    
Plandatum:     
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Finanzielle Auswirkung:                                                              
 
Produkt: 1.12701 
 

Jahr 2015 2016 (*) 2017(*)  2018 (*) 2019 (*) 2020 (*)  

Aufwand 196.400 196.400 196.400 196.400 196.400 196.400 

 
(*) entspricht dem Plankostenansatz 
Die Genehmigung der Plankosten bildet das Ergebnis der jährlichen Kostenverhandlung zur 
hundertprozentigen Refinanzierung mit den Kostenträgern. Nach umfangreichen Verhand-
lungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes wurde am 28. Januar 2015 die Refinan-
zierung aller in diesem Zusammenhang stehenden Personal- und Sachaufwendungen be-
stätigt. 
 
Die Refinanzierung erfolgt zu hundert Prozent über Einnahmen im Rettungsdienst (Produkt 
1.12701) 
 
Die dafür erforderliche Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienstbe-
reich Halle/Nördlicher Saalekreis ist derzeit in Bearbeitung und wird dem Rat zur Be-
schlussfassung vorgelegt mit der Zielsetzung des Inkrafttretens zum 01.09.2015. 
 
 
 
Egbert Geier 
Bürgermeister 
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Begründung:                                                                                                                                   
 
 
Mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) zum 01. Januar 2014 ist der 
gesamte nichtärztliche Bereich für das im Rettungsdienst tätige Personal i.S.d. § 1 Abs. 2 
Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) grundlegend neu zu 
regeln. Ab 2021 dürfen nur noch Notfallsanitäter im Rettungsdienst zum Einsatz kommen. 
 
Die dafür erforderliche Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienstbereich 
Halle/Nördlicher Saalekreis ist derzeit in Bearbeitung und wird dem Rat zur 
Beschlussfassung vorgelegt mit der Zielsetzung des Inkrafttretens zum 01.09.2015. 
 
In der verankerten Übergangsfrist von sieben Jahren i.S.d. § 32 Abs. 2 Satz 1 NotSanG sind 
Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter weiter zu qualifizieren (Ergänzungsprüfung). 
 
Aus diesem Grund soll ab 01.04.2015 unverzüglich mit der Weiterqualifizierung begonnen 
werden.  
 
Die dadurch entstehenden Ausfallzeiten sind durch vier zusätzliche refinanzierte Stellen 
(VZS) zu kompensieren. 
 
Die Besonderheit der Kompensation stellt der Praxisanleiter dar: 
 
Der Praxisanleiter wird für die Betreuung der auszubildenden Notfallsanitäter benötigt. 
Dieser Dienstposten soll von einem Bediensteten wahrgenommen werden, der sowohl 
über Kenntnisse im abwehrenden Brandschutz als auch im Rettungsdienst verfügt. 
Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem Zusammenwirken des Rettungsdienstes und 
des abwehrenden Brandschutzes an den Einsatzstellen. Daher soll die Funktion des 
Praxisanleiters durch einen internen Beamten aus dem aktuellen Personalbestand des 
mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes in A9 mit Lehrrettungsassistentenqualifika-
tion ausgeführt werden. Dieser Beamte aus der Wachabteilung soll durch eine Umset-
zung auf die neu zu schaffende Stelle Praxisanleiter in A9 aus der Vorlage mit den 
Aufgaben eines Praxisanleiters befristet bis 31.12.2020 beauftragt werden. Der daraus 
folgende Personalausfall in der Wachabteilung soll durch einen zusätzlichen externen 
Brandmeister (Dauerausschreibung) in A7 kompensiert werden. Ab 01.01.2021 – nach 
Wegfall der Stelle Praxisanleiter wird der Beamte, der auf die Stelle Praxisanleiter um-
gesetzt worden war, auf eine im Jahr 2020 durch Regelpensionierung freiwerdende 
Planstelle als Gruppenführer in A9 weiter verwendet – zurück umgesetzt. 
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